
AMENDMENT FORM

Suggestion for amendment of Article : III-329

By Mr : Joschka Fischer
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Artikel III-329 (ex-Artikel 283)

Das Statut der Beamten der Union und die Beschäftigungsbedingungen für die sonstigen Bediens-
teten der Union werden in einem Gesetz festgelegt. Dieses wird vom Rat nach Anhörung des
Parlaments und der anderen beteiligten Organe erlassen.

Explanation (if any) :

Beim EU-Beamtenstatut handelt es sich um internes Organisationsrecht. Das Anhörungsrecht des

EP entsprechend dem Acquis ist daher systematisch korrekt.


